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Nachrichtlich

Biotopschutzzaun

Tabufläche (dauerhafte und vorübergehende

Inanspruchnahme ausgeschlossen)

Leit- und Sperreinrichtungen

Anlage / Entwicklung

Gestaltungsmaßnahmen

Maßnahmenkennung

Maßnahmentyp

Nr. Einzelmaßnahme

Nr. Komplex

Erläuterung Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme

G Gestaltungsmaßnahme

A Ausgleichsmaßnahme

1.1V

Technische Planung

Fahrbahn

Bankett

Mulde

Dammböschung

befestigte Nebenflächen

Grenze vorübergehende Inanspruchnahme

(bauzeitlicher Arbeitsstreifen)

Biotop lt. amtlicher Biotopkartierung Bayern mit

Nr. (TK 6031, Nachrichtliche Übernahme)

Geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG
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Reptilienschutzzaun

Pflanzung von Gehölzen (4.4 G)

Errichten Lärmschutzwand

Anlage von Lebensraumstrukturen für

Zauneidechsen

Ausgleichs- und FCS-Maßnahmen

Anlage von Sandmagerrasen und

Lebensraumstrukturen für Zauneidechsen

5 A FCS

Von Zauneidechsen Abzufangende Flächen

Rekultivierung des Baufelds

Entwicklung von Sandmagerrasen durch

Vegetationsübertragung (4.3 G)

FFH-Gebiet

(Regnitz, Stocksee und Sandgebiete von Neuses bis Hallstadt)

FFH

Naturschutzgebiet

(Börstig bei Hallstadt)

NSG

Gemeindegrenze

Gabionenwand/ bewehrte Erde

Grenze der Ausgleichsmaßnahme

B

177.107

Ansaat von Landschaftsrasen mit Regiosaatgut

aus der Herkunftsregion 12 und der

Natrurraumeinheit D59 (4.1 G)

Ansaat von Sandmagerrasen mit Regiosaatgut

siehe oben (4.2 G)

Wurzelvorhang

Zeitlich beschränkte Baufeldfreimachung

außerhalb der Brutzeit von Wiesenbrütern

1.1 V

1.3 V

Maßnahmennummer und Beschreibung

Abfang von Zauneidechsen aus dem Baufeld

Biotopschutzzaun

Tabufläche (dauerhafte und vorübergehende

Inanspruchnahme ausgeschlossen)

2.2 V

1.4 V

2.4 V

Komplex 1 V: Allgemeine Schutzmaßnahmen

Ansaat von Landschaftsrasen4.1 G

Komplex 4 G: Gestaltung entlang der Baustrecke

Entwicklung von Sandmagerrasen durch

Vegetationsübertragung

4.3 G

Ansaat von Sandmagerrasen

4.2 G

1.2 V
Reptilienschutzzaun

Pflanzung von Gehölzen

4.4 G

Rekultivierung des Baufelds nach Abschluss der

Baumaßnahme

3 V

anstehende sandige Bodenschicht zur

Wiederverwendung getrennt Lagern

1.5 V

Zeitlich beschränkte Holzung von Gehölzen

außerhalb der Brutzeit von Vögeln

2.1 V

Komplex 2 V: Artenschutzrechtliche

Vermeidungsmaßnahmen

Anbringen von Ersatzquartieren für Fledermäuse

2.3 V
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